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„Es braucht Geld aus Landesmitteln“
Resolution: Bürgermeister des Kreises fordern klare Regelungen zu Straßenausbaubeiträgen

Meißner fordern daher die
Landesregierung auf, den
Bürgerfrieden durch klare Re-
gelungen zur Abschaffung
der Straßenausbaubeiträge
und finanzielle Unterstüt-
zung der hessischen Kommu-
nen aus originären Landes-
mitteln wiederherzustellen.
Unter dem Aspekt der gleich-
wertigen Lebensverhältnisse
in Hessen sei eine einheitli-
che landesweite Regelung
zur Abschaffung der Straßen-
ausbaubeiträge notwendig.
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unter Druck gesetzt“, klagen
die Bürgermeister. Als Resul-
tat schaffen nun einige Kom-
munen die Straßenbeiträge
ab, sodass die Ungleichbe-
handlung unter hessischen
Kommunen und die Abhän-
gigkeit der notwendigen In-
vestitionen von der jeweili-
gen Wirtschaftslage stärker
in den Vordergrund tritt.

Die Forderung
Die Bürgermeister der Bür-

germeisterkreisversamm-
lung des Landkreises Werra-

herige Soll-Regelung, die alle
Städte und Gemeinden, die
keinen ausgeglichenen Haus-
halt haben, verpflichtet, Stra-
ßenbeiträge zu erheben, wird
wieder zu einer Kann-Rege-
lung. Der Rechtszustand wie
vor 2013 wird wiederherge-
stellt – „allerdings besteht die
Verpflichtung zum Haus-
haltsausgleich weiter fort“.

Das Resultat
„Damit werden gerade die

finanziell schwächer gestell-
ten Gemeinden zusätzlich

zu gekommen, dass immer
mehr Städte und Gemeinden
Straßenausbaubeiträge erho-
ben und entsprechende Sat-
zungen eingeführt haben“,
heißt es weiter.

Die Probleme
Diese Situation und Berich-

te, dass Straßenausbaubeiträ-
ge in vielen Einzelfällen zu
ruinösen Zahlungen von
Grundstückseigentümern
führen, haben vielerorts öf-
fentliche Bürgerproteste ent-
stehen lassen, die sich auch
in der Gründung von Bürger-
initiativen äußerten. „Das
Verständnis für die Erhebung
von Straßenbeiträgen sinkt
zunehmend“, sagen die Bür-
germeister übereinstim-
mend.

Der Status quo
Am 28. Mai 2018 wurde

aufgrund von Druck aus der
Bevölkerung das Gesetz zur
Neuregelung der Erhebung
von Straßenbeiträgen in Hes-
sen beschlossen. Es ändert
die Rahmenbedingungen der
Erhebung von Straßenbeiträ-
gen und eröffnet den Städten
und Gemeinden die Möglich-
keit des gänzlichen Verzichts
auf Straßenbeiträge. Die bis-

Werra-Meißner – Die Bürger-
meisterkreisversammlung
Werra-Meißner fordert die
Landesregierung auf, Rege-
lungen zugunsten einer ein-
heitlichen Praxis zu Straßen-
ausbaubeiträgen in Hessen
verbindlich und zügig zu tref-
fen. Es brauche klare Finan-
zierungsvorschläge oder Fi-
nanzmittel aus originären
Landesmitteln. Das teilt Ber-
katals Bürgermeister Friedel
Lenze stellvertretend für die
Bürgermeister des Kreises
mit.

Die Gesetzesgrundlage
„Zahlreiche Kommunen

des Landkreises Werra-Meiß-
ner erheben seit vielen Jahr-
zehnten einmalige Straßen-
ausbaubeiträge von den
Grundstückseigentümern.
Dabei galt in Hessen bis zum
Jahre 2012 eine Kann-Rege-
lung“, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Das Gesetz wur-
de dann von der damaligen
CDU/FDP-Regierungskoaliti-
on geändert und eine Soll-Re-
gelung sowie die wiederkeh-
renden Beiträge eingeführt.
„Mit diesem Gesetz und dem
grundsätzlichen Mangel der
meisten Kommunen an Fi-
nanzierungsmitteln ist es da-

Fordern eine klare Regelung der Straßenausbaubeiträge seitens des Landes: die Bürgermeis-
ter des Werra-Meißner-Kreises. FOTO: PRIVAT

Eine Gruft unter dem Altarraum
DIE KIRCHE IM DORF LASSEN (43): Die Kirche in Harmuthsachsen

nenrenovierung (1930) und
das Altarkreuz (1934).

Als 1945 der Munitionszug
im Bahnhof Waldkappel ex-
plodierte, zersprangen durch
die Druckwelle fast alle Fens-
ter. Die Erneuerung ließ fünf
Jahre lang auf sich warten.
1952 bis 1954 aber gab es für
das Gotteshaus eine elektri-
sche Heizung, die Versetzung
der Orgel auf die Männerem-
pore, mehr Bänke am alten
Orgelstandort im Chorraum
sowie neu aufgestellt Kanzel,
Altar und Taufstein.

Stolz sind die Harmuth-
sächser auf ihre zwei alten
Glocken – eine aus 1447 mit
der Inschrift „Im Jahre des
Herrn 1447 gegossen zur Eh-
re des Märtyrers Ciriacus. O
König der Freude komm mit
Frieden“, eine von 1455, die
zur Silberhochzeit des Kaiser-
paares gestiftet wurde.

kunde zusätzlich belegt. Die
heutige Orgel hat man 1849
eingebaut, drei Jahre später
riss man einen der Patronats-
anbauten an der Südseite der
Kirche ab, um ihn durch ein
dreiteiliges Barockfenster zu
ersetzen. Neu hinzu kamen
ein Ofen (1901), der Turm-
knauf mit Wetterfahne
(1912), allerlei bei einer In-

Harmuthsachsen 1637 im
Dreißigjährigen Krieg ver-
wüstet, 1687 wurde um den
Neubau einer Orgel gebeten.

1749 zeigt die Jahreszahl
über dem alten Eingang an
der Südwand. In dieser Zeit
wurde die Kirche neu gestal-
tet und renoviert. Diese Bau-
arbeiten sind durch eine im
Turmknauf gefundene Ur-

Namen von Pfarrern aber.
Das gibt Aufschluss über das
ungefähre Alter. Denn: Schon
1262 wurde ein Plebanus
(Leutpriester) erwähnt, 1326
dann ein Hartungus. Etwas
über eine Mutterkirche in
dem Ort wurde schon 1367
geschrieben, nur drei Jahre
später wurde ein der Maria
Magdalena geweihter Altar
verschriftlicht.

In das Jahr 1501 sind indes
die Reste des gotischen Mau-
erwerks im Alterraum zu da-
tieren (Säulenstümpfe). Die
weisen auf eine kleinere goti-
sche Kirche oder Kapelle hin.
Davon zeugt auch die In-
schrift „Anno domini 1501“
an der südlichen Außenwand
weit oben auf einer falschhe-
rum eingemauerten Sand-
steintafel in gotischer Schrift.

Überlieferungen zufolge
haben Soldaten die Kirche in

VON FLORIAN KÜNEMUND

Harmuthsachsen – Es klingt
wie in einem Gruselfilm: Un-
ter der Dorfkirche blieb über
Jahrhunderte hinweg eine
Gruft unentdeckt, in der die
Angehörigen einer adeligen
Familie liegen. Doch obwohl
diese Tatsache stimmt, ist die
Kirche im Waldkappeler
Stadtteil Harmuthsachsen
gar nicht so unheimlich.

Zugegeben: Etwas beruhi-
gend ist die Tatsache, dass die
Gruft der von Hundelshau-
sens 1932 entdeckt und zube-
toniert wurde. Die Grabstei-
ne zieren heute den hell und
freundlichen gestalteten In-
nenraum der Kirche.

Übrigens: Das genaue Alter
der Kirche in Harmuthsach-
sen ist Informationen der Kir-
chengemeinde zufolge gar
nicht genau bekannt, einige

Farbenfrohes Bild, schlichter Innenraum: Das Gemälde hinter (von links) Frank Heinemann (Kirchenvorstand), Pfarrer Rolf Hocke und André Urbach-
Range (Kirchenvorstand) ist eine Spende des Klosters Wollstein bei Harmuthsachsen und zeigt die Szene „Die Bergpredigt“. FOTOS: FLORIAN KÜNEMUND

Außenansicht: die Kirche in Harmuthsachsen.

Klinikum und
Awo bilden
gemeinsam aus
Werra-Meißner – Ab 2020 kön-
nen Auszubildende zur gene-
ralistischen Pflegekraft im
Werra-Meißner-Kreis den
praktischen Ausbildungsteil
sowohl in der stationären
Akutpflege als auch in der
stationären Langzeitpflege
der Altenhilfe absolvieren.
Das ermöglichen das Klini-
kum Werra-Meißner als Trä-
ger der praktischen Ausbil-
dung des Instituts für Ge-
sundheits- und Krankenpfle-
geausbildung (IfGK) und die
Arbeiterwohlfahrt Nordhes-
sen (Awo). Dazu haben sie
jetzt einen Kooperationsver-
trag geschlossen, wie Spre-
cherin Katinka Thiedemann
von der Gesundheitsholding
Werra-Meißner mitteilt.

Ab dem kommenden Jahr
gelte eine neue Ausbildungs-
verordnung in der Pflege, die
sogenannte generalistische
Ausbildung für Alten-, Kran-
ken- und Kinderkrankenpfle-
gefachkräfte. Eine Ausbil-
dungseinrichtung allein kön-
ne die gesetzlich geforderte
Stundenzahl in der prakti-
schen Ausbildung aber kaum
erfüllen, sagt Andreas Voigt,
der Leiter des IfGK, der Pres-
semitteilung zufolge. Zu-
gleich profitierten dann bei-
de Ausbildungseinrichtun-
gen durch die vereinbarte Zu-
sammenarbeit.

Ziel der Reform der Pflege-
berufe ist es nach Angaben
von Thiedemann, das Berufs-
feld attraktiver zu machen.
Dies soll geschehen, indem
man die verschiedenen Aus-
bildungen vereinheitlicht.
Statt einer Ausbildung zur
Gesundheits- und Kranken-
pflegefachkraft oder zur Al-
tenpflegekraft gibt es künftig
eine generalistische Ausbil-
dung für alle in den ersten
beiden Jahren.

Die praktische Ausbildung
in der Kranken- und der Al-
tenpflege erfolge jeweils
wechselseitig in den beiden
Einrichtungen, dem Klini-
kum und der Awo. Das dritte
Lehrjahr diene dann der Ver-
tiefung in einem der Ausbil-
dungsbereiche. sff

Heute wird
in Sontra Blut
gespendet
Sontra – Der nächste Blut-
spendetermin in Sontra ist
am heutigen Freitagabend
zwischen 17 und 20.30 Uhr in
der Mensa der Adam-von-
Trott-Schule (Eingang von der
Jahnstraße aus).

Blut spenden kann dem
ausrichtenden Ortsverein des
Deutschen Roten Kreuzes
Sontra zufolge jeder gesunde
Mensch im Alter zwischen 18
und 73 Jahren. Erstspender
dürfen allerdings nicht älter
als 64 Jahre sein. Damit die
Blutspende gut vertragen
wird, erfolgt vor der Entnah-
me eine ärztliche Untersu-
chung. Die eigentliche Blut-
spende dauert dann nur we-
nige Minuten. Mit Anmel-
dung, Untersuchung und an-
schließendem Imbiss sollten
Spender eine gute Stunde an
Zeit einplanen. „Eine Stunde,
die Leben retten kann“, sagt
Andreas Urban vom Ortsver-
ein. Zur Blutspende ist der
Personalausweis mitzubrin-
gen. Alternative Blutspende-
termine und Informationen
zur Blutspende sind unter der
gebührenfreien Hotline
08 00/1 19 49 11 und im In-
ternet auf www.blutspen-
de.de erhältlich. red/flk


